GEMEINDE   THAL
Lfd. Nr. 4/2005
VERHANDLUNGSSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DES GEMEINDERATES
am 25.5.2005 im Gemeindeamt Thal
Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr Die Einladung erfolgte am 18.5.2005 durch Kurrende.
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen.
Anwesend waren: Bürgermeister Peter URDL 
Vizebgm. Peter SCHICKHOFER 
GK Franz SÖLKNER
GR HOFER Margarete
GR DI Dr. FOTR Franz
GR Mag. ZINGL Franz
GR RUDERST ALLER Judith
GR SCHREINER Dietmar
GR LANGMANN Gerhild
GR Mag. GUGL Heinz
GR BAUMGARTNER Ewald
GR PURKT Christian
Außerdem waren anwesend:
Brigitte ECKHARD, Andrea LENARDT, Michaela BÖHM
Entschuldigt waren:
GR BEETZ Heinrich, GR HARTNER Anton, GR ECKHARD Gottfried
Unentschuldigt waren:
Der Gemeinderat ist beschlussfähig.
Die Sitzung ist öffentlich. Vorsitzender:   Bgm. Peter URDL
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Fragestunde
1. Anfrage GK SÖLKNER
Andreas Friedl - Bogenschießplatz
GK SÖLKNER berichtet, dass vor ca. 3 Monaten Herr Andreas Friedl in der Gemeinde beim Bürgermeister wegen der Errichtung eines Bogenschießplatzes war. Er fragt an, wie der Stand der Dinge ist.
Der Bürgermeister teilt mit, dass mit Herrn Dir. Robier gesprochen wurde. Dir. Robier kann sich dies momentan nicht vorstellen. Im Mai oder Juni wird nochmals ein Gespräch stattfinden, wo auch Herr Andreas Friedl dabei sein wird.
1. Anfrage GR FOTR
Einbuchtung bei der Straße zum Freizeitpark von Thal-Eben kommend
GR FOTR teilt mit, dass bei der Straße zum Freizeitpark, von Thal-Eben kommend, eine Einbuchtung gemacht wurde und dies im Winter bei Glatteis häufig problematisch ist, weil dort fallweise die Autos hängen bleiben. Das Problem könnte entschärft werden. GR FOTR fragt an, ob eine Überprüfung möglich wäre.
Der Bürgermeister teilt mit, dass beim Straßenmeister wegen einer Abhilfe angefragt wird.
1. Anfrage GR Ruderstaller Beach-Volleyball - Untervermietung
GR Ruderstaller fragt an, weshalb der Beach-Volleyballplatz immer abgesperrt ist. Es gibt auch Leute, die dort gerne spielen möchten und nicht beim Verein sind. Man könnte mit einer Untervermietung des Beach-Volley-Ballplatzes auch Geld verdienen, denn eine Überbeanspruchung des Platzes kann nicht sein.
Der Bürgermeister teilt mit, dass es ein Vereinsplatz und kein öffentlicher Platz ist. Er teilt mit, dass dies im KEG-Beirat behandelt wird. Ein entsprechender Antrag liegt bereits vor. Wegen der Untervermietung werden die Obmänner der Vereine eingeladen und sollen diese eine Stellungnahme abgeben.
1. Anfrage GR Baumgartner Bauarbeiten beim Parkplatz Freizeitpark
GR  Baumgartner  fragt  nach  dem   Grund,   warum  beim  Parkplatz  Freizeitpark  Bauarbeiten durchgeführt werden.
Der Bürgermeister teilt mit, dass die Parkplatzgestaltung gemacht wird. Dies ist eine Auflage vom Naturschutz.
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2. Anfrage GR FOTR Verkehrsmessung in Unterthal
GR FOTR teilt mit, dass er froh ist, dass die Verkehrsmessung in Unterthal gemacht worden ist und er diese über die SPÖ-Homepage zu Gesicht bekommen hat. Die Verkehrsmessung wurde vom Gemeinderat beauftragt und ist dann vorzeitig auf der SPÖ-Homepage zu sehen, noch bevor dem Gemeinderat als Auftraggeber dies zur Kenntnis gebracht wurde. Er fragt, wie es so etwas geben kann?
Der Bürgermeister teilt mit, dass die ThAL  diese schon vorher auf der Homepage gehabt hat.
Der Bürgermeister und Vizebürgermeister teilen mit, dass diese Verkehrsmessung von der Homepage von Herrn Dipl.-Ing. Meisel heruntergenommen wurde.
GR FOTR ersucht um Protokollierung:
Die Informationen, die auf der SPÖ-Homepage sind und gewesen sind, waren ausschließlich von der
Homepage von Herrn Dipl.-Ing. Meisel.
Der Vizebürgermeister teilt mit, dass er nicht gesagt hat, dass diese Informationen ausschließlich von der Homepage von Herrn Dipl.-Ing. Meisel sind. Die SPÖ hat sich hier etwas einfallen lassen.
GR FOTR ersucht um Protokollierung:
Herr Dipl.-Ing. Meisel hat die Studie an die Fraktion SPÖ-Thal übermittelt.
Der Bürgermeister stellt die Gegenfrage, woher die ThAL  die Informationen hat. GR FOTR teilt mit, dass der Bürgermeister hier keine Fragen zu stellen hat.
GR Gugl erklärt, dass es so nicht geht und ersucht GR FOTR um Beantwortung der Frage, woher er diese Informationen hat.
GR FOTR berichtet, dass die Information nicht ident ist mit der Information der SPÖ-Homepage. Die Informationen auf der Homepage der ThAL  sind von der Homepage von Herrn Dipl.-Ing. Meisel. Dies ist auch auf der Homepage der ThAL  vermerkt.
Er teilt mit, dass diese Studie Verkehrsmessung in Unterthal sehr viel Geld gekostet hat. Dies ist vor über einem Jahr gewesen, bislang hat man es nicht der Mühe wert gefunden, im Gemeinderat darüber zu berichten.
Der Bürgermeister erklärt, dass diese Verkehrsstudie im Gemeinderat gezeigt wurde. Im Zeitraum von einem Jahr wird diese Verkehrsmessung wiederholt, damit man sieht, was sich mit dem Straßenausbau geändert hat. Diese Verkehrsmessung wird dann im Gemeinderat präsentiert.
2. Anfrage GK SÖLKNER
Spielplatz Unterthal - vandalistischer Akt
GK SÖLKNER teilt mit, dass ihm zu Ohren gekommen ist, dass ein vandalistischer Akt im Bereich Unterthal beim Spielplatz stattgefunden hat. Er fragt, ob hier etwas Wahres daran ist. Bei den Spielgeräten sei Schaden entstanden, Drogengeschichten sind wieder genannt worden. GK SÖLKNER fragt an, wie es mit einem Jugendbetreuer ausschaut.
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Der Bürgermeister teilt mit, dass zwischenzeitlich zwei Gespräche mit Gratz-Fratz und Frau Mag. Schwetz stattgefunden haben, aber bisher noch nicht der richtige Jugendbetreuer gefunden wurde. Er teilt mit, dass es eine Projektbetreuung zwischen den Gemeinden St. Oswald, Rohrbach-Steinberg und der Gemeinde Thal sein wird.
GK SÖLKNER fragt, ob es insgesamt für alle drei Gemeinden eine Vollbeschäftigung sein soll. Der Bürgermeister bejaht dies.
GR-Sitzung 25.5.2005
4/2005
Der Bürgermeister beantragt die Aufnahme der Punkte
· 10 vor Graz - Entsendung des Vertreters der Gemeinde
· Bebauungsplan Neubauer-Gründe als TOP 2 in die Tagesordnung.
Beschluss:      Die Anträge des Bürgermeisters werden einstimmig angenommen.
GK SÖLKNER beantragt gemäß § 34 Abs. 1 lit b der Stmk. GemO 1967 Ld.g.F. die Aufnahme der
Punkte
· Öffentliche Wegerechte - diverse Sicherstellungsmaßnahmen als TOP 10

· Einräumung der notwendigen Arbeitsbedingungen für die Funktion des Gemeindekassiers in die Tagesordnung.
Beschluss:      Die Anträge von GK SÖLKNER werden einstimmig angenommen.
GR Ruderstaller beantragt gemäß $ 34 Abs. 1 lit b der Stmk. GemO 1967 i.d.g.F. die
Aufnahme des Punktes
-    Erweiterung der Nachttaxi-Aktion als TOP 14
in die Tagesordnung.
Beschluss:      Der Antrag von GR Ruderstaller wird einstimmig angenommen.
GR FOTR beantragt gemäß $ 34 Abs. 1 lit b der Stmk. GemO 1967 i.d.g.F. die Aufnahme des
Punktes
-    Benennung der Thaler Straßen und Wege sowie die Neunummerierung der Häuser
in die Tagesordnung.
Beschluss:      Der Antrag von GR FOTR wird einstimmig angenommen.
GEDENKMINUTE FÜR DIETMAR MAYER
Anlässlich des Ablebens von Herrn Dietmar Mayer (ehemaliges Gemeinderatsmitglied) hat der Gemeinderat eine Gedenkminute abgehalten.
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 16.2.2005 und 20.4.2005
2. Bebauungsplan Neubauer-Gründe
3. Prüfungsbericht I. Quartal 2005 und II. Quartal 2005 (bis 12.04.2005)
4. Rechnungsabschluss 2004
5. Ortsentwicklungs KEG - Jahresabschluss 2004
6. Darlehen Landeshypothekenbank Kanalbau BA 03 - vorzeitige Darlehensteilrückzahlung
7. Tiefkühlhaus - Kaufvertrag
GR-Sitzung 25.5.2005
4/2005
8. Initiative Erstellung eines Wanderwegenetzes, öffentliche Wegerechte - Äußerung der Zustellungsbevollmächtigten
9. Volksbefragung Wegerechte
10. Öffentliche Wegerechte - diverse Sicherstellungsmaßnahmen
11. Gemeindestraße Thal-Eck - Instandhaltung
12. Öko-Box-Sammlung - Vereinbarung
13. 10 vor Graz - Entsendung des Vertreters der Gemeinde
14. Erweiterung der Nachttaxi-Aktion
15. Einräumung der notwendigen Arbeitsbedingungen für die Funktion des Gemeindekassiers
16. Benennung der Thaler Straßen und Wege sowie die Neunummerierung der Häuser
17. Allfälliges
Nicht öffentlicher Teil:
1. Personalangelegenheit
2. FOTR Dipl.-Ing. Dr. Franz u. Maria - Ausnahmegenehmigung gem. § 4 Abs. 5 Stmk. Kanalgesetz
VERLAUF:
1.   Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 16.2.2005 und 20.4.2005
Über den Entwurf der Protokolle der „öffentlichen Sitzung" vom 16.2.2005 und 20.4.2005 haben die Schriftführer am 17.5.2005 gemeinsam beraten und sind die daraus resultierenden Protokolle an die Fraktionsvorsitzenden und an die Schriftführer übermittelt worden.
Das Protokoll der „nicht öffentlichen Sitzung" vom 16.2.2005 ist 8 Tage zur Einsichtnahme aufgelegen.
Der Bürgermeister ersucht die Schriftführer (GR Zingl, GK SÖLKNER und GR Baumgartner) um ihre Stellungnahmen.
SPÖ:
Seitens der SPÖ gibt es keine Einwände.
GRÜNE:        Seitens der GRÜNEN gibt es keine Einwände. ÖVP:
Seitens der ÖVP gibt es keine Einwände.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Protokolle in der vorliegenden Form zu genehmigen und zu unterfertigen.
Beschluss:      Die Protokolle werden einstimmig genehmigt und unterfertigt.
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2.   Bebauungsplan „Neubauer-Gründe"
Der Bürgermeister teilt mit, dass der Punkt Bebauungsplan „Neubauer-Gründe" bereits in der Bauausschuss-Sitzung besprochen wurde.
Der Bürgermeister erteilt dem Raumplaner, Herrn Dipl.-Ing. Vittinghoff, das Wort und ersucht um Erläuterung des Bebauungsplanes „Neubauer-Gründe".
Der Raumplaner der Gemeinde präsentiert den Bebauungsplan Neubauer-Gründe der im Wesentlichen folgendes beinhaltet:
Teilflächen der Grundstücke Nr. 1385/2 und 519/1 der KG Thal sind Gegenstand des Bebauungsplanes Neubauer-Gründe. Im rechtsgültigen Flächenwidmungsplan Nr. 3.0 der Marktgemeinde Thal ist der Bereich unmittelbar angrenzend an die Gemeindestraße mit der Grundstücksnummer 1390/3 in einer Tiefe von ca. 75 m gemessen ab der Gemeindestraße als Aufschließungsgebiet für Allgemeines Wohngebiet festgelegt. In weiterer Folge ist der Bereich des Grundstückes Nr. 519/1 bis zur nördlichen Grenze des Grundstückes Nr. 511/3 als Aufschließungsgebiet für Reines Wohngebiet festgelegt. Der verbleibende Teil des Grundstückes Nr. 519/1 ist derzeit im Flächenwidmungsplan Nr. 3.0 als Freiland festgelegt.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes beträgt insgesamt ca. 14.700 m2. Im Wortlaut zum Flächenwidmungsplan Nr. 3.0 der Marktgemeinde Thal wurde die Erstellung eines Bebauungsplanes, als Nachfolgeinstrument zum Flächenwidmungsplan gemäß § 27 Abs. 1 Stmk. ROG festgelegt.
Bei der Erstellung des Flächenwidmungsplanes Nr. 3.0 wurden die zu diesem Zeitpunkt noch fehlenden Aufschließungserfordernisse wie folgt aufgelistet:
Herstellung der fehlenden inneren und äußern Erschließung
(Hierbei ist der Anschluss an das öffentliche Gut, an den öffentlichen Kanal sowie die
Versorgung der Bauplätze mit Trinkwasser gemeint)
Der vorliegende Bebauungsplan dient dazu, die aufgelisteten Erschließungsmängel zu beheben bzw. zu regeln.
Das großflächige Planungsareal wird in 15 Bauplätze unterteilt, wobei im südlichen Teil eine Ringstraße parallel zur Gemeindestraße errichtet wird. Die Ringstraße wird im Westen zur dritten Baureihe weitergeführt und im Nordosten der Fläche wird eine entsprechende Umkehre eingerichtet. Die geplante Straße ist mit einer Breite von 6,0 Metern einzurichten. Durch den Verlauf der geplanten Straße und die Anbindung an die Gemeindestraße ist im südwestlichen Teil des Grundstückes das bestehende Wegkreuz zu erhalten.
Vorgesehen ist eine Bebauung mit Einfamilienwohnhäusern. Es erfolgt eine umfangreiche Diskussion im Gemeinderat.
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GK SÖLKNER stellt den Antrag, wonach der Bebauungsplan Neubauer-Gründe abgeändert werden soll, um einen Fußweg zwischen die geplanten Bauplätze 7 und 12 zu ermöglichen.
Beschluss:      Der Antrag von GK SÖLKNER wird mit
8 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Zingl, Schreiner, Gugl, Purkt, Langmann u.
Baumgartner) und
1 Stimmenthaltung (Hofer) abgelehnt.
3 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, FOTR u. Ruderstaller)
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Bebauungsplanentwurf „Neubauer-Gründe" in der vorliegenden Form durch den Bürgermeister aufzulegen und dass für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Neubauer-Gründe ein entsprechendes Projekt zur Ableitung der Oberflächengewässer erstellt werden muss, das vom Grundeigentümer parallel zur Auflage vorzulegen ist. Der Endbeschluss zum Bebauungsplan wird vom Gemeinderat der Marktgemeinde Thal erst gefasst, wenn dieses Projekt vorliegt.
Das Projekt zur geplanten Entsorgung der Oberflächengewässer hat dem Stand der Technik zu entsprechen und die Prinzipien der Nachhaltigkeit sowie ein Schließen der ökologischen Kreisläufe sind zu berücksichtigen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
3.   Prüfungsbericht I. Quartal 2005 und II. Quartal 2005 (bis 12.4.2005)
GR Baumgartner berichtet, dass die Prüfung der Gemeindegebarung und der Gebarung der Ortsentwicklungs-KEG am 02.05.2005 eine ordnungsgemäße Buch- und Kassenführung ergeben hat und verliest die Kassenbestände.
Gemeindegebarung I. Quartal 2005 und II. Quartal 2005 (bis 12.04.2005):
Bargeld
€
2.157,37
Giro
€
104.622,38
Subkonto
€
159.756,12
Gesamt
€
266.535,87
GR Gugl verlässt den Sitzungssaal.
Ortsentwicklungs-KEG I. Quartal 2005 und II. Quartal 2005 (bis 12.04.2005): Giroverkehr:
Einnahmen
€         51.548,58
Ausgaben       -
€         14.436J3
Gesamt Girokonto     €         37.111,85
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Weitere Prüfungsbemerkungen laut Prüfungsausschuss-Sitzung vom 19.05.2005:
<=> Der Prüfungsausschuss bittet den zuständigen Ausschuss für Thalersee zu erheben, wie zusätzliche Einnahmen lukriert werden können.
Der Bürgermeister teilt mit, dass dies dem Ausschuss für Freizeitanlagen - Naherholung weitergeleitet werden soll.
=> Maschinenring: Abklärung der Haftung für angekaufte Maschinen der Marktgemeinde Thal
Der Bürgermeister berichtet:
Laut Auskunft des Stmk. Gemeindebundes ist die Marktgemeinde Thal nur Finanzierer bzw. Mitfinanzierer und nicht HALTER der landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte und haftet somit nicht. Der Halter „Maschinenring Thal" muss die Haftung für die Geräte übernehmen. Zwischen Marktgemeinde Thal und Maschinenring Thal ist keine Vereinbarung abzuschließen.
GR Gugl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
GR Baumgartner beantragt die Zustimmung zum Prüfungsbericht.
Beschluss:      Der Antrag von GR Baumgartner wird einstimmig angenommen.
4.   Rechnungsabschluss 2004
Der Bürgermeister berichtet, dass der Rechnungsabschluss mit den erforderlichen Nachweisen und Beilagen den Fraktionen am 10.05.2005 zugemittelt wurde, und 14 Tage zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen ist. Es sind keine Einwendungen vorgebracht worden.
Der Rechnungsabschluss ergibt einen Überschuss von € 215.433,10.
Im Voranschlag 2005 wurde als Soll-Überschuss ein Betrag von € 132.600,-- angenommen. Der verbleibende Überschuss von rund € 82.800,-- soll wie folgt verwendet werden:
=>   Instandhaltung Eck-Straße <=>   Ankauf Tiefkühlhaus
Der Bürgermeister richtet seinen besonderen Dank an die Bevölkerung, die durch die rechtzeitige Leistung der Abgaben wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen hat.
Der vorliegende Rechnungsabschluss dokumentiert einen hohen Leistungsstandard im Sinne der Erfüllung der immer größer werdenden Gemeindeaufgaben.
Dem breiten Spektrum der Aufgaben, die zu erfüllen waren, stehen verhältnismäßig geringe Einnahmen unserer reinen Wohngemeinde gegenüber. So ist der Erfolg der Jahresrechnung 2004 wieder nur auf die größtmöglichste Sorgfalt mit dem Umgang der Steuergelder zurückzuführen.
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Auf Grund unvorhergesehener Gegebenheiten mussten einige Mehrausgaben in Kauf genommen werden, wie sie sich im Laufe eines Jahres in jedem privaten Haushalt ergeben und größtenteils bei den GR-Sitzungen am 23.06., 13.10. und 15.12.2004 sowie den Vorstandssitzungen am 01.03., 15.03., 14.06. und 22.11.2004 genehmigt wurden. Es können auch gemäß § 8 GHO Ersparungen bei Ausgaben in den Gruppen 0, 2 und 6, zwischen denen ein sachlicher und verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht - zum Ausgleich der Mehrerfordernisse bei anderen Ausgaben - verwendet werden.
Der Prüfungsausschuss hat den Rechnungsabschluss geprüft und die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Buchungen und der im Rechnungsabschluss ausgewiesenen Abschlussbeträge bestätigt.
Der Bürgermeister bedankt sich beim Team des Gemeindeamtes für die geleistete Arbeit. Weiteres zum Rechnungsabschluss berichtet Frau Böhm:
Frau BÖHM berichtet:
Der Rechnungsabschluss umfasst den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und die Vermögensrechnung.
In der Sitzung des Prüfungsausschusses vom 19.05.2005 wurde der Rechnungsabschluss überprüft und festgestellt, dass Form und Gliederung den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
Auf termingerechte Einbringung der Einnahmen und die rechtzeitige Leistung der Pflichtausgaben wurde wieder besonderes Augenmerk gelegt.
So stand die Wahrung des Haushaltsausgleiches stets im Vordergrund und konnten die Maastricht-Kriterien erfüllt werden. Letztlich ist daraufhinzuweisen, dass die Prüfung, Kontierung und Buchung der rund 13.000 Belege und die Überwachung der Einhaltung von Voranschlagsbeträgen einen erheblichen Verwaltungsaufwand erfordern.
Kassenabschluss für 2004:
anfänglicher Kassenbestand von
€
119.221,59 ordentliche Einnahmen in Höhe von
€
1.996.562,93 außerordentliche Einnahmen von
€
42.325,07 sowie voranschlagsunwirksame Ein​ nahmen von
€
622.057,16
Demgegenüber wurden
ordentliche Ausgaben in Höhe von
€   1.941.573,59
außerordentliche Ausgaben von
€       33.848,69
sowie voranschlagsunwirksame Aus​ gaben von
€     590.577,70
getätigt, sodass das Rechnungsjahr 2004 mit einem
schließlichen Kassenbestand in Höhe von
€     214.166,77
abgeschlossen werden konnte.
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Durch pünktliche Bezahlung der Rechnungen konnte im Jahr 2004 ein Skonto in Höhe von rund € 3.682,-- abgezogen werden.
Durch Schadensmeldungen an den Katastrophenfonds und an die Versicherung konnten Mittel von € 5.821,82 aus dem Katastrophenfonds und € 4.663,15 von der Versicherung eingenommen werden.
Im gesamten Haushaltsjahr 2004 wurde der Kassenkredit (Kontoüberziehung) nicht benötigt.
Der Überschuss resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Pflichtausgaben geringer waren als veranschlagt und dass zum Teil Vorhaben im außerordentlichen Haushalt noch nicht realisiert werden konnten.
Die Ertragsanteile lagen auf Grund des schwachen Konjunkturverlaufs um € 28.000,-- geringer als veranschlagt.
Im Bereich der wirtschaftlichen Unternehmen (Kindergarten und Müllbeseitigung) sind, trotz ökonomischer Verwaltung, Abgänge zu verzeichnen, die von der Gemeinde zu tragen sind.
Im Kindergarten:
Einnahmen
€
88.636,76
Ausgaben
€
219.302,23
Abgang
€
130.665,47
Im Müllbereich:
Einnahmen
€
122.229,87
Ausgaben
€
139.816,07
Abgang
€
17.586,20
Der Anteil an Zuführungen vom ordentlichen Haushalt an den außerordentlichen Haushalt beläuft sich auf € 42.325,07.
Besonders hervorzuheben ist die Förderung der Vereine, die im Haushaltsjahr 2004 den Betrag von € 46.976,-- erreichte.
Die laufenden Kontrollen durch den Prüfungsausschuss sowie eine Kassaprüfung durch die BH Graz-Umgebung sind durchgeführt worden. Weiters fand eine Umsatz- und Körperschaftssteuerprüfung für den Zeitraum 2000 bis 2002 und eine Sozialversicherungs- und Lohnsteuer-Prüfung für den Zeitraum 1999 bis 2003 durch das Finanzamt Graz-Stadt statt.
Ergebnis Umsatzsteuerprüfung:
2000:
-€      112,86    Gutschrift
2001:
€   1.244,60    Vorschreibung
2002:
€   1.908.07    Vorschreibung
Gesamtvorschreibung         €   3.039.81
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Für den Zeitraum 2000 bis 2002 betrug die Umsatzsteuergutschrift € 27.822,12. Somit vermindert sich das Guthaben für diesen Zeitraum auf € 24.782,31.
Ergebnis Lohnsteuerprüfung:
Die  Überprüfung   der   errechneten  und   abgeführten   Lohnabgaben   ergab  keinen  Grund  zur Beanstandung.
Ergebnis Sozialversicherungsprüfung:
!=> Marktgemeinde Thal:       keine Beanstandungen
<=> Freier Dienstvertrag:        € 88,98 Nachforderung Unfallversicherungsbeitrag
(Zeitraum 1999 - 2003)
Laut Passus im Freien Dienstvertrag vom Stmk. Gemeindebund hat der Auftragnehmer für seine Unfall-, Kranken- oder Pensionsversicherung selbst Sorge zu tragen. Trotz Passus im Freien Dienstvertrag hat der Dienstgeber für den Unfallversicherungsbeitrag aufzukommen.
Der Bürgermeister stellt fest, dass für Bürgermeister und Kassier keine Befangenheit besteht und beide daher stimmberechtigt sind.
Der Bürgermeister erteilt dem Obmann-Stellvertreter des Prüfungsausschusses das Wort.
Bericht des Obmann-Stellvertreters:
GR Gugl berichtet, dass der Rechnungsabschluss in der Sitzung des Prüfungsausschusses am 19.05.2005 behandelt wurde.
Es wurde festgestellt, dass Form und Gliederung den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. GR Gugl und GR FOTR bedanken sich bei Frau Böhm für die geleistete Arbeit.
GR Gugl stellt den Antrag, den vorliegenden Entwurf des Rechnungsabschlusses zu genehmigen und dem Bürgermeister und Kassier die Entlastung zu erteilen.
Beschluss:     Der Antrag von GR Gugl wird einstimmig angenommen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, dass der Rechnungsabschluss gemäß § 131 Abs. 1 des Stmk. Volksrechtegesetzes für   dringend   zu beschließen ist.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 11 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Zingl,   Schreiner,   Gugl,   Purkt,   FOTR,  Ruderstaller,   Langmann  u.   Baumgartner) angenommen. 1 Gegenstimme (SÖLKNER)
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5.   Ortsentwicklungs KEG - Jahresabschluss 2004
Der Vizebürgermeister berichtet, dass der Jahresabschluss 2004 der Ortsentwicklungs-KEG (Bilanz zum 31.12.2004, Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2004 bis 31.12.2004 und Anlagenspiegel) den Fraktionen am 10.05.2005 zugemittelt wurde.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ergibt einen Jahresverlust in Höhe von € 38.083,24.
Der Betriebsgegenstand der Ortsentwicklungs-KEG begründet eine rein vermögensverwaltende
Tätigkeit, die keinen Betrieb gewerblicher Art darstellt.
Die Gewinnermittlung für das Jahr 2004 erfolgte gem. § 4 Abs. 1 EStG (Bilanz und Gewinn- u.
Verlustrechnung).
Von Seiten der Gemeinde sind an Kapitaltransferzahlungen an die KEG € 56.700,— geflossen. Der Grundankauf für Thaler Jugend konnte nicht realisiert werden.
Um den Anforderungen der Randzahl 274 UStR gerecht zu werden, wurde das Grundstück, auf welchem der Freizeitpark errichtet wurde, auf die Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastrukturentwicklungs KEG im Wege einer Einlage übertragen und somit im Jahresabschluss 2004 mit einem Verkehrswert von € 1,516.831,60 berücksichtigt.
Der Prüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2004 geprüft und die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Buchungen und der ausgewiesenen Abschlussbeträge bestätigt. Es wurde festgestellt, dass Form und Gliederung den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
Kassenabschluss für 2004:
anfänglicher Kassenbestand von
€
59.673,22
Gesamteinnahmen (lfd. Gebarung, Kapitaltransferzahlungen
inkl. Vorsteuer-Abwicklung) in Höhe von
€
99.958,86
Demgegenüber wurden
Gesamtausgaben (lfd. Gebarung, Anlageninvestitionen
inkl. Vorsteuer-Abwicklung) in Höhe von
€        114.469,67
getätigt, sodass das Rechnungsjahr 2004 mit einem
schließlichen Kassenbestand in Höhe von
€
45.162,41
abgeschlossen werden konnte.
Durch pünktliche Bezahlung der Rechnungen konnte ein Skonto in Höhe von € 280,54 abgezogen
werden.
Durch Schadensmeldungen an die Versicherung konnten Mittel von € 602,19 eingenommen werden.
Die laufenden Kontrollen durch den Prüfungsausschuss sind durchgeführt worden.
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Der Vizebürgermeister stellt fest, dass für Bürgermeister (Geschäftsführer) und Kassier keine Befangenheit besteht und beide daher stimmberechtigt sind.
Der Vizebürgermeister bedankt sich bei Frau Böhm für die geleistete Arbeit und erteilt dem Obmann-Stellvertreter des Prüfungsausschusses das Wort.
Bericht des Obmann-Stellvertreters:
GR Gugl berichtet, dass der Jahresabschluss 2004 in der Sitzung des Prüfungsausschusses am 19.05.2005 behandelt wurde.
Es wurde festgestellt, dass die erforderlichen Beilagen vorhanden sind.
Die rechnerische Richtigkeit der Abschlussbeträge des Jahresabschlusses 2004 wurde festgehalten.
GR Gugl stellt den Antrag, den vorliegenden Entwurf der Jahresrechnung 2004 zu genehmigen und dem Bürgermeister (Geschäftsführer) und Kassier die Entlastung zu erteilen.
Beschluss:      Der Antrag von GR Gugl wird einstimmig angenommen.
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, dass die Jahresrechnung 2004 gemäß § 131 Abs. 1 des Stmk. Volksrechtegesetzes für  dringend   zu beschließen ist.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 11 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Zingl,   Schreiner,   Gugl,   Purkt,  FOTR,   Ruderstaller,   Langmann  u.   Baumgartner) angenommen. 1 Gegenstimme (SÖLKNER)
6.   Darlehen Landeshypothekenbank Kanalbau BA 03 - vorzeitige Darlehensteilrückzahlung
Der Bürgermeister berichtet:
Mit GR-Beschluss vom 09.02.1994 wurde für den Kanalbau BA 03 ein Darlehen bei der Landes-Hypothekenbank in Höhe von € 1,616.970,56 auf Grund der Schätzkosten mit einer Laufzeit von 25 Jahren und einem Fixzinssatz von 7 % bis 31.12.2003 aufgenommen und war bis zum Ablauf der Fixzinsperiode (31.12.2003) unkündbar.
Das Darlehen diente als Finanzierung für die Abwicklung des gesamten Bauvorhabens (laufende Bezahlung der Rechnungen, um die Skontofrist einzuhalten).
Mit GR-Beschluss vom 26.06.2002 hat sich der Gemeinderat auf Grund des erhöhten Aufschlages auf den Euribor und einer neuerlichen Bindungsfrist für die Beibehaltung der Fixzinsperiode bis 31.12.2003 entschlossen. Mit GR-Beschluss vom 10.12.2003 wurde der Umstieg ab 01.01.2004 auf die Kondition 6-MO-Euribor zuzüglich einem Aufschlag von 0,10 % bei halbjährlicher Zinsanpassung beschlossen.
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Im Jahre 2001 erfolgte die Endkollaudierung des Kanalbaus BA 03. Der tatsächliche Bauaufwand betrug € 2.425.882,15. Im Jahre 2003 erfolgte die Endkollaudierung des Kanalbaus BA 04. Nach Abdeckung der Restkosten des Kanalbau BA 04 im Jahre 2003 sowie der Kosten für die Herstellung     des      Gemeindeabwasserplanes     im     Jahre     2004      soll     eine     vorzeitige Darlehensteilrückzahlung per 30.06.2005 in der Höhe von € 151.372,36 erfolgen.
Laut Auskunft der Landeshypothekenbank ist eine vorzeitige Darlehensteilrückzahlung per 30.06.2005 ohne der Einhaltung einer bestimmten Kündigungsfrist möglich.
Der Darlehensstand per dato beträgt € 1.307.994,36. Bei einer vorzeitigen teilweisen Darlehensteilrückzahlung per 30.06.2005 in der Höhe von € 151.372,36 und bei gleich bleibenden Pauschalraten, verkürzt sich die Laufzeit um 2 Jahre (letzte Rate per 30.06.2019).
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den IST-Überschuss vom Kanalbau BA 03 in der Höhe von € 151.372,36 für eine vorzeitige Darlehensteilrückzahlung per 30.06.2005 zu verwenden.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
7. Tiefkühlhaus - Kaufvertrag
Der Bürgermeister berichtet:
GR Zingl verlässt den Sitzungssaal.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.02.2005 beschlossen, dem „Verein Gemeinschaftliche Tiefkühlanlage" mit dem Sitz in Thal ein Anbot für den Erwerb des Tiefkühlhauses zu legen. Das Anbot der Marktgemeinde Thal vom 18.02.2005 wurde am 14.03.2005 vom Verein Gemeinschaftliche Tiefkühlanlage angenommen.
Die Liegenschaft, bestehend aus dem Grundstück Nr. 656/14, mit einer Fläche von ca. 461 m2, samt dem darauf befindlichen Gebäude im Ausmaß von ca. 47 m2, soll angekauft werden. Geplant ist eine Nachnutzung zur Förderung der Verkaufsmöglichkeiten für Selbstvermarkter.
Der Kaufpreis für die Liegenschaft beträgt € 32.270,—.
Herr Dr. Kreuzberger hat den Kaufvertrag abgefasst.
Der Bürgermeister berichtet über den Inhalt des Kaufvertrages (Anhang „A").
GR Zingl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, dem vorliegenden Kaufvertrag zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Beschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
8.   Initiative Erstellung eines Wanderwegenetzes, öffentliche Wegerechte - Äußerung der Zustellungsbevollmächtigten
Der Bürgermeister berichtet:
Mit Schreiben vom 17.02.2005 wurde der Zustellungsbevollmächtigten der Initiative, Frau Pauline Leitner, gemäß § 122 Abs. 2 Stmk. Volksrechtegesetz LGBl.Nr. 87/1986 idgF unter Hinweis auf § 123 Abs. 2 leg.cit. der Beschluss des Gemeinderates vom 16.02.2005 mitgeteilt.
GR Schreiner verlässt den Sitzungssaal.
Gemäß § 123 Abs. 2 leg.cit. hat die Zustellungsbevollmächtigte das Recht, zum Beschluss des Gemeinderates innerhalb von drei Wochen nach Beschlussfassung eine schriftliche Äußerung an den Gemeinderat abzugeben, die dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen ist.
Die Zustellungsbevollmächtigte der Initiative, Frau Pauline Leitner, hat mit E-mail vom 07.03.2005 folgende Stellungnahme abgegeben:
Auf Ihr Schreiben (Gesch.ZL 024/6.1-2005) möchte ich meine Stellung abgeben!
Ich sehe keinerlei Zusammenhang zwischen dem Antrag einer Wanderwegenetzerstellung, wie diese
geplant   war,   und   ihrer   Behandlung   beziehungsweise   des   Ergebnisses   in   und   durch   die
Gemeinderatssitzung.
Der   Antrag   besaß   eindeutigen   Formulierungscharakter,    sodass    ich   aus   dem   Ergebnis:
„privatrechtliche   Vereinbarungen   mit   Grundbesitzern   zur   Benützung   von   Privatwegen   als
Wanderwege, aber von der Beschreitung des Klageweges abzusehen" nur persönliche Rückschlüsse
ziehen kann. Diese reichen von Desinteresse bis wahltaktischer Umformulierung zu Nichterstnehmen
von Anliegen eines Teiles der Bevölkerung von Seiten des Gremiums Gemeinderat.
Von   unserer   Seite,   den   Initiatoren,   wurde   auf   das   „Gestaltungselement"   (ein   erstelltes
Wanderwegenetz) für unsere Gemeinde als „Naherholungsgebiet" einer angrenzenden 245.000
Einwohner zählenden Stadt, hingewiesen, von Beschreiten rechtlicher „Klagewege" war meines
Wissens nicht die Sprache.
Da bei Bebauungsanträgen nachhaltige Fehlentscheidungen verhindert werden können, sehe ich, als
langjährige Bewohnerin der Gemeinde Thal mit unterschiedlichen Erfahrungen auf diesem Gebiet,
eine sinnvolle Wegenetzerstellung als unabdingbar. Mit diesem Schreiben möchte ich auch der Bitte
Ausdruck verleihen, ein bisschen über den Tellerrand zu blicken. Es gibt Umlandgemeinden, die
dieses Thema sehr ernst nehmen, auch mit Rücksicht auf den Umweltschutz. Diesen gilt es nicht nur
sich auf die Fahnen zu heften, sondern auch ernst zu nehmen.
Für „seine" Gemeinde kann kurzfristig etwas getan werden - ich bin für langfristige Lösungen und
Schwerpunktthemen, die mehr als einer Gemeinderatssitzung bedürfen und alle kreativen Kräfte
einer Gemeinde mit einbeziehen müssen.
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In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen Pauline Leitner, Zustellungsbevollmächtigte der Initiative „Erstellung eines Wanderwegenetzes":
GR Schreiner kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Zustellungsbevollmächtigten vom 07.03.2005 zur Kenntnis.
GR Gugl und GR Ruderstaller verlassen den Sitzungssaal.
9.   Volksbefragung Wegerechte
Der Bürgermeister berichtet:
Der Vizebürgermeister verlässt den Sitzungssaal.
Am 17.4.2005 fand die Volksbefragung „Wegerechte" statt.
Ergebnis:
Gesamtsumme der gültigen und ungültigen Antworten
596
Ungültige Antworten
1
Gültige Antworten
595
Gültige Antworten mit JA
349
Gültige Antworten mit NEIN
246
Gemäß § 176 Volksrechtegesetz ist das Ergebnis der Volksbefragung zum Gegenstand der Beratung und Entscheidung des Gemeinderates zu machen.
GR Ruderstaller kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister teilt mit, dass dieser Punkt dem Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur (Straßen -Wege) zur Behandlung zugewiesen wird.
GR Gugl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
GK SÖLKNER stellt den Zusatzantrag:
Sicherung öffentlicher Wegerechte gemäß dem Ergebnis der Volksbefragung vom 17. April 2005.
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Thal möge beschließen:
Entsprechend dem eindeutigen Ergebnis der Volksbefragung vom 17. April 2005 ergreift die Gemeinde bei jenen im Gemeindegebiet gelegenen Grundstücken, auf denen durch langjährigen Allgemeingebrauch de facto ein ersessenes öffentliches Wegerecht gegeben ist, alle geeigneten öffentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung dieser Servitute.
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Der Vizebürgermeister kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Begründung:
1. Im  Zusammenhang  mit  dem  wachsenden  Bedürfnis  nach  sanfter  Naherholung  pflegen zunehmend mehr Menschen in unserer Gemeinde die Freizeitaktivitäten des  Spazierens, Wanderns   und   Laufens.   Gleichzeitig   haben   in   den   letzten   Jahren   mehrere   Thaler Grundbesitzerinnen verschiedene, seit langer Zeit allgemein benützte Wege abgesperrt. Dadurch drohen Verluste von Rechten, die einen Teil des Gemeindevermögens darstellen. Das Spazieren und Wandern, die älteste, natürlichste und gesündeste Art menschlicher Fortbewegung wird in nicht   akzeptabler   Weise   eingeschränkt.   Auch   die   für  unsere   Gemeinde   wirtschaftlich notwendige Entwicklung eines reichhaltigen Angebots sanfter Naherholungsmöglichkeiten für die Bewohnerinnen des Großraums Graz wird gefährdet.
2. Der Gemeinderat entspricht damit in demokratischer Gesinnung und Konsequenz dem klaren Ergebnis der Volksbefragung vom 17. April 2005 (58,7 Prozent JA-Stimmen)
Es erfolgt eine Diskussion über die weitere Vorgangsweise.
GR Zingl ersucht um Protokollierung:
„GK SÖLKNER hat mitgeteilt, dass er im Fall Pointl klagen will."
GK SÖLKNER ersucht um Protokollierung:
„Das Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion, GR Zingl, glaubt, man kann soziale Rechte auf freiwilliger Basis sichern. Herr Zingl, Sie haben sich sicher mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und mit der Geschichte der Sozialdemokraten auseinander gesetzt. Sie wissen, dass man soziale Rechte nie nur davon abhängig machen kann, ob man sie freiwillig kriegt oder nicht. Und im Fall der Wegerechte muss man diese auch jetzt teilweise noch mit gewissen schärferen Maßnahmen sichern. Glauben Sie, irgendein Gutsherr oder irgendein Fabriksbesitzer früher hätte freiwillige Zugeständnisse gemacht, wenn die Arbeiter gesagt hätten, bitte gebt uns mehr. Das ist erkämpft worden. Und dies, würde ich Sie bitten, auf Grund Ihrer Ideologie, ich hoffe, Sie haben eine dahinter, mit der Sie da herinnen sitzen, zu berücksichtigen."
GR Zingl teilt mit, dass dieser Vergleich absolut unangebracht ist.
Beschluss:      Der Antrag von GK SÖLKNER wird mit
8 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Zingl, Schreiner, Gugl, Purkt, Langmann u.
Baumgartner) und
1 Stimmenthaltung (Hofer) abgelehnt.
3 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, FOTR u. Ruderstaller)
Der Bürgermeister stellt den Antrag, diese Punkte dem Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur (Straßen - Wege) zuzuweisen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GR Hofer verlässt den Sitzungssaal.
GR Hofer kehrt in den Sitzungssaal zurück.
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10. Öffentliche Wegerechte - diverse Sicherstellungsmaßnahmen
GK SÖLKNER stellt den Antrag:
-    Dokumentation des Besitzwillens der Marktgemeinde Thal an alten Wegerechten.
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Thal möge beschließen:
Zur Wahrung der grundsätzlichen Anspruchsfristen für die Geltendmachung der grundbücherlichen Sicherung ersessener öffentlicher Wegerechte gibt die Marktgemeinde Thal den betreffenden Grundeigentümerlnnen per eingeschriebenen Brief ihren diesbezüglichen Besitzwillen kund. Die Grundeigentümerinnen der in der Eingabe der Initiative „Für Wanderwege" vom 26. Mai 2004 genannten Wegverbindungen gehören dem Kreis der Adressantinnen dieser Willenserklärung jedenfalls an. Die genannte Eingabe liegt diesem Antrag bei.
Begründung:
1. Grundbücherlich    nicht    gesicherte    Dienstbarkeiten    können    durch    die    so genannte „Freiheitsersitzung" (z.B. durch Aufstellen von Betretungsverbotstafeln oder das Setzten von Maßnahmen, die eine faktische Nichtbenützbarkeit herbeiführen) innerhalb von drei Jahren verjähren.
2. Bei grundbücherlich nicht gesicherten Servituten besteht im Falle einer Veräußerung des Grundstücks die Gefahr des Rechtsverlustes durch den „gutgläubigen lastenfreien Erwerb durch Dritte" (§1500 ABGB).
3. Die schriftliche Erklärung des Besitzwillens an den durch langjährigen Allgemeingebrauch de facto ersessenen Wegerechten durch die Gemeinde wahrt die Anspruchsfristen und beugt einem durch Untätigkeit herbeigeführten fahrlässigen Rechtsverlust vor.
Beschluss:      Der    Antrag    von    GK    SÖLKNER    wird    einstimmig    dem    Ausschuss    für Verkehrsinfrastruktur (Straßen - Wege) zugewiesen.
GK SÖLKNER stellt den Antrag:
-    Sicherung der uneingeschränkten bescheidgemäßen Benutzbarkeit der Wanderwege im Bereich des Golfplatzes Thal.
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Thal möge beschließen:
Die Marktgemeinde Thal fordert die Grazer Golf Ges.m.b.H., Golfanlage Thal, vertreten durch Herrn Dipl.-Ing. Herwig Zisser, Windhof 137, 8051 Thal auf, entsprechend der Auflage 1 des naturschutzrechtlichen Bewilligungsbescheides des Landes Steiermark vom 8. August 2003 bestehende Nutzungsbeschränkungen der im Bereich des Golfplatzes befindlichen Wege für Spaziergänger, Wanderer und Läufer zu beseitigen und hinkünftig die ungehinderte Benutzbarkeit für alle Formen der fußläufigen Naherholung sicherzustellen.
Ebenso fordert die Marktgemeinde Thal die BH Graz-Umgebung auf, eine bescheidgemäße ungehinderte Benutzbarkeit der im Bereich des Golfareals befindlichen Wege zu gewährleisten.
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Begründung:
1. Der im Antrag genannte Bescheid bestimmt in der Auflage 1: „Bestehende Wanderwege sind zu erhalten". Ein Recht auf Einschränkungen der Möglichkeiten des Begehens dieser Wege ist aus dem Bescheid in keiner Weise ablesbar.
2. Seit  längerer  Zeit und  aktuell  wird  die Benutzbarkeit  der  alten  Wanderwege  aber in verschiedener Weise eingeschränkt. Dauerhafte Beseitigung der Brücke über den Katzelbach unterhalb des Freizeitzentrums, Aufstellung von physischen Absperrungen, Anbringung von Betretungsverbotstafeln,    Anbringung   von   Angst   machenden   Hinweistafeln   auf   eine lebensbedrohliche Gefährdung bei Zuwiderhandlung. Damit erfolgt der derzeitige Betrieb des Golfplatzes hinsichtlich der Wege in nicht bescheidkonformer Weise.
3. Die BH Graz-Umgebung war bereits mit entsprechenden Beschwerden befasst, ihr Wille zur Abstellung der Missstände scheint aber nicht oder nur schwach ausgeprägt gegeben zu sein.
Beschluss:      Der Antrag von GK SÖLKNER wird mit 11 Stimmen (Urdl, Schickhofer, SÖLKNER, Hofer, Zingl, Schreiner, Gugl, Purkt, FOTR, Ruderstaller u. Langmann) angenommen. 1 Stimmenthaltung (Baumgartner)
11. Gemeindestraße Thal-Eck - Instandhaltung
GR Zingl verlässt den Sitzungssaal.
Der Bürgermeister berichtet, dass die Fa. Strabag mit den Instandhaltungsarbeiten für die Gemeindestraße Thal-Eck laut Vorstandsbeschluss vom 22.11.2004 beauftragt wurde. Die Arbeiten wurden im Dezember abgeschlossen. Mit der Fa. Strabag wurde festgelegt, dass die im Vorjahr erbrachten Leistungen erst im Frühjahr 2005 in Rechnung gestellt werden.
Auf Grund von Aufmaßänderungen und Leistungen, welche zum Zeitpunkt der Anbotlegung nicht bekannt waren, wie z.B. Bankettherstellungen sowie die Auffüllungen der Böschungen, die Planier-und Humusierungsarbeiten, ist das Projekt teurer geworden und somit betrugen die Gesamtkosten € 62.649,32.
Die Gesamtkosten für die Instandhaltungsarbeiten der Gemeindestraße Thal-Eck setzen sich wie folgt zusammen:
=>   Rechnung vom 25.01.2005
€ 13.358,16
c»   Rechnung vom 31.03.2005
€ 49.291.16
Gesamtkosten inkl. 20 % USt.
€ 62.649.32
GR Zingl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Instandhaltungsarbeiten für die Gemeindestraße Thal-Eck wie vorangeführt nachträglich zu genehmigen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 11 Stimmen (Urdl, Schickhofer, SÖLKNER, Hofer,  Zingl,  Schreiner,  Gugl, Purkt, Ruderstaller,  Langmann u.  Baumgartner) angenommen. 1 Stimmenthaltung (FOTR)
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12. Öko-Box-Sammlung - Vereinbarung
Der Bürgermeister berichtet:
Am 02. April 2005 wurde die Öko-Box-Sammlung in unserer Gemeinde gestartet. Für die Sammlung müsste eine Vereinbarung zwischen der Fa. MSL Sammel- und Logistik GmbH. 2340 Mödling und der Gemeinde abgeschlossen werden.
Diese Vereinbarung (Anhang „B") ist für jede „Öko-Box sammelnde Gemeinde" verpflichtend. Der Gemeinde entstehen dadurch keine Kosten, nur für genügend Platz ist zu sorgen.
Die Vorsammelhilfen werden in erforderlicher Anzahl kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Unsere Leistungen sind: Verteilung der Bags/Boxen an die Bevölkerung, Rücknahme der vollen Bags/Boxen, Zwischenlager bzw. sachgerechte Aufbewahrung der vollen Bags/Boxen und Information an die Bevölkerung. Weiters dürfen die gesammelten Bags/Boxen nur an das von der Fa. MSL namhaft gemachte Transportunternehmen weitergegeben werden.
Die übergebenen Mengen müssen auf einem gegengezeichneten Lieferschein festgehalten werden. Lieferscheinkopien sind an den Auftraggeber zu senden, um eine korrekte Abrechnung zu ermöglichen.
Die Abgeltung der MSL für die angeführten Leistungen beträgt € 0,30/kg Box (exkl. Ust).
Das Vertragverhältnis beginnt mit 1. April 2005 und endet am 31. März 2006. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr wenn nicht drei Monate vor Vertragsablauf gekündigt wird.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, der vorliegenden Vereinbarung für die Öko-Box-Sammlung zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Beschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:     Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
13.10 vor Graz - Entsendung des Vertreters der Gemeinde
Der Bürgermeister berichtet:
Als Folge der Gemeinderatswahl vom 13. März 2005 muss der Regionale Entwicklungsverein 10 vor Graz neu konstituiert werden. Es ist je ein Vertreter pro Gemeinde zu entsenden.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, GR Mag. Heinz Gugl als Vertreter der Marktgemeinde Thal in den Regionalen Entwicklungsverein 10 vor Graz zu entsenden.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
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14. Erweiterung der Nachttaxi-Aktion
GR Ruderstaller stellt den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Thal möge beschließen:
Die Nachttaxiaktion, die derzeit freitags, samstags und vor Feiertagen zwischen 22.00 und 3.00 Uhr gültig ist, soll auf einen Zeitraum zwischen 21.00 bis 4.30 Uhr ausgedehnt werden.
Begründung:
1. Die Kosten nach Erweiterung der Aktion wären nur unerheblich höher, da zwischen der Uhrzeit,  wann das Taxi fährt und dem Preis kein Zusammenhang besteht.
2. Die Sicherheit der Jugendlichen wird durch Alkohol am Steuer, eine lange Heimfahrt mit dem Fahrrad durch diverse unbelebte Gegenden deutlich vermindert. Durch die Ausweitung der Aktion würden viele Jugendliche eher auf das Taxi umsteigen und dabei sowohl die Sicherheit für sich selbst, als auch für andere erhöhen.
3. Der durchschnittliche Jugendliche hat kein oder nur ein sehr geringes Einkommen. Mit Gutschein belaufen sich die Kosten auf € 4,40, ohne auf mindestens € 12,--. Dieser scheinbar kleine Betrag ist für viele Jugendliche zu hoch und man fühlt sich dazu gezwungen, früher nach Hause zu gehen.
4. Das Ausgehen endet ab einem gewissen Alter üblicherweise nicht um 2.00 Uhr, wo man Richtung Hauptbahnhof laufen muss, sondern wesentlich später. Die Taxizeiten mit den Buszeiten zu verknüpfen macht insofern keinen Sinn, da der Bus nur bis Gösting fährt und man die Abfahrtsstelle Hauptbahnhof bequem zu Fuß erreichen kann.
5. Der Beginn um 21.00 Uhr erklärt sich daraus, dass die Linie 48 nur bis 20.00 Uhr in Betrieb ist. Einerseits gibt es Berufstätige und Studenten, die beruflich bedingt dadurch für den Zeitraum zwischen 20.00 und 22.00 Uhr in Gösting festsitzen, andererseits sind es jüngere Jugendliche, die früher nach Hause kommen sollen und dies  aber nicht zu einem günstigen Preis bewerkstelligen können.
GR FOTR verlässt den Sitzungssaal.
Beschluss:      Der Antrag von GR Ruderstaller wird einstimmig angenommen.
15. Einräumung der notwendigen Arbeitsbedingungen für die Funktion des Gemeindekassiers GK SÖLKNER stellt den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Thal möge beschließen:
Unabhängig von der fraktionellen Zugehörigkeit der Person des Gemeindekassiers sollen dem Kassier zukünftig folgende Arbeitsbedingungen zur Verfügung gestellt werden.
GR FOTR kehrt in den Sitzungssaal zurück. GR Ruderstaller verlässt den Sitzungssaal.
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1. Arbeitsraum, Schreibtisch, PC-Arbeitsplatz und Möglichkeit der Aktenverwahrung.
2. Der jederzeitige Zugang zum Arbeitsraum des Kassiers wird durch das Aushändigen eines Schlüssels zum Haustor und zum Arbeitsraum des Kassiers gewährleistet.
3. Der  aktuelle  Stand  der gesamten  Buchhaltung  ist jeweils  zeitgleich  auf dem PC  des Gemeindekassiers abrufbar. Eine Möglichkeit zum verändernden Eingriff in das Zahlenwerk der Buchhaltung ist damit nicht gegeben.
4. Allfällige Abhaltung von Sprechstunden des Kassiers und öffentliche Ankündigung dieser mittels der üblichen Medien der Gemeinde: Anschlagtafel, Homepage, Gemeindenachrichten, Bürgermeistertelegramm.
5. Einrichtung einer Spalte „Aus der Sicht des Gemeindekassiers" in den periodisch erscheinenden Gemeindenachrichten.
GR Ruderstaller kehrt in den Sitzungssaal zurück. GR Langmann verlässt den Sitzungssaal.
Begründung;
1. Die Funktion des Gemeindekassiers ist in der Steiermärkischen Gemeindeordnung § 14 Abs. 1 gleich nach dem Bürgermeister als selbständiges Individualorgan genannt (hingegen ist der Vizebürgermeister allein kein selbständiges Organ der Gemeinde).
2. So wie der Bürgermeister trägt der Gemeindekassier für die Gebarung der Gemeinde die volle persönliche Haftung. Ein ungehinderter direkter Zugang zu allen Daten der Buchhaltung ist daher unerlässlich.
3. Der Gemeindekassier bezieht eine Aufwandsentschädigung in der aktuellen Höhe von brutto € 708,--. Diesem von den Steuerzahlerinnen aufzubringenden Geldwert soll eine entsprechende Arbeitsleistungsmöglichkeit gegenüberstehen.
4. In etlichen anderen Gemeinden werden dem Gemeindekassier Arbeitsmöglichkeiten in der dem Antrag entsprechenden Weise auch dann zugestanden, wenn er nicht der gleichen Fraktion angehört wie der Bürgermeister. Beispielsweise war der in Thal-Eck 780 wohnhafte Dipl.-Ing.  Peter Mörth vor mehr als einem Jahrzehnt Gemeindekassier in Seiersberg. Er gehörte einer Bürgerliste an. Ein Schlüssel zum Haustor und zur Tür der Buchhaltung sowie ein ungehinderter Zugang zum digitalisierten Datenbestand der Buchhaltung wurde ihm problemlos gewährt.
GR Langmann kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Beschluss:      Der Antrag von GK SÖLKNER wird mit
7 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Zingl, Schreiner, Gugl u. Purkt) und
2 Stimmenthaltungen (Langmann u. Baumgartner) abgelehnt.

3 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, FOTR u. Ruderstaller)
16. Benennung der Thaler Straßen und Wege sowie die Neunummerierung der Häuser
GK SÖLKNER und GR Baumgartner verlassen den Sitzungssaal.
GR FOTR stellt den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Thal möge beschließen, dass der Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur (Straßen - Wege) die Arbeiten zur Benennung der Thaler Straßen und Wege, sowie die Neunummerierung der Häuser unverzüglich aufnimmt und dem Gemeinderat in der ersten Sitzung nach dem Sommer vom Fortschritt berichtet.
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Der Vizebürgermeister und GR Gugl verlässt den Sitzungssaal. GK SÖLKNER und GR Baumgartner kehren in den Sitzungssaal zurück.
Einleitung / Begründung:
Laufend werden uns Informationen zugetragen, dass da oder dort wegen der speziellen Thaler Unübersichtlichkeit die Rettung erst mit Zeitverzögerung zum Einsatzort kommen konnte. Jedes  Zuwarten mit  der Inangriffnahme  der  Straßenbenennung und  der  damit verbundenen Neunummerierung ist schlicht und einfach verantwortungslos.
Der Vizebürgermeister und GR Gugl kehren in den Sitzungssaal zurück. Beschluss:      Der Antrag von GR FOTR wird einstimmig angenommen.
17. Allfälliges
Der Bürgermeister berichtet:
a)  Initiative für Verkehrssicherheit in Steinberg - L 382
Der Bürgermeister berichtet, dass am 20.4.2005 eine Befahrung seitens des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, mit einem Amtssachverständigen der Baubezirksleitung Graz-Umgebung und der BH Graz-Umgebung, Mag. Grunert, stattgefunden hat. Dabei ist es ist um den Gehsteig gegangen. Es ist alles geplant, nur ist leider kein Geld vorhanden. Ein entsprechendes Protokoll wurde zur Kenntnisnahme übermittelt. Der Bürgermeister teilt mit, dass dieses Protokoll auch GR FOTR erhalten hat. Der Bürgermeister verliest das Protokoll vom 20.4.2005.
b)  E-Werk Gösting - Verkabelung
Der Bürgermeister teilt mit, dass das E-Werk Gösting eine Verkabelung der 20 KV-Leitung von
der Haltestelle Unterbichl bis zum UWZ und in Richtung Unterbichl bis A-Mast zwischen
Dirnberger und Heinzl durchführt.
Das E-Werk Gösting legt ein Anbot für die Verkabelung einer Straßenbeleuchtung von
Unterbichl bis zum Umweltzentrum vor. Dies geschieht in den Sommermonaten.
Gleichzeitig wurde ein Anbot für die Verkabelung von Thal-Mühle bis zur Auffahrt Unterbichl
angefordert. Wenn Mittel vorhanden sind, erfolgt die Verkabelung.
c)   Subvention an die Pfarre Thal 2005 - Umwidmung der Subvention Friedhof
Der Bürgermeister teilt mit, dass die Subvention 2005 für die Pfarre Thal in Höhe von € 3.000,--für die WC-Anlage bei der Totenkammer auf Wunsch der Pfarre Thal für den Verkaufsstand umgewidmet wird und nicht, wie veranschlagt, für den Kanalanschluss beim Friedhof. Die WC-Anlage beim Friedhof wird jetzt provisorisch betrieben.
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d)  Lärmminderung und Verkehrssicherheit in Thal-Haslau - L 301, Hitzendorferstraße
Der Bürgermeister verliest das Schreiben von Herrn Ing. Heinz Rossbacher an das Büro Landeshauptmannstellvertreter Dipl.-Ing. Leopold Schöggl, worin u.a. mitgeteilt wird, dass die Realisierung Lärmminderung in Thal-Haslau, L 301, für das Jahr 2006 geplant ist. Über eine tatsächliche Realisierung dieser Maßnahme im Jahr 2006 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Ein feiner Deckbelag zwischen Straßenkilometer 6,40 bis 9,00 wird noch heuer aufgebracht.
e)  Entwicklungsprogramm des Landes zur Sicherung der Siedlungsräume
Zu der durch die Marktgemeinde Thal entsprechend dem Stmk. Raumordnungsgesetz im Rahmen der Auflage eingebrachten Stellungnahme zum Entwurf des Entwicklungsprogramms zur Sicherung der Siedlungsräume hat das Land, Abteilung 16, mit Schreiben vom 25.03.2005 Folgendes bekannt gegeben:
Zu § 1: „Bei ggst. Programm handelt es sich um eine Verordnung nach dem Raumordnungsgesetz, die primär die Entwicklung neuen Baulandes in hochwassergefährdeten Bereichen regelt. Es werden hierzu Ausnahmen von der prinzipiellen Freihaltung des HQ 100 für die Weiterentwicklung konsentrierter Siedlungsbestände bzw. hochwertiger Flächen für Industrie und Gewerbe getroffen. Die durch die Marktgemeinde angesprochene Absicherung von Siedlungsbeständen ist nicht unmittelbar - wie der Programmtitel fälschlicherweise assoziieren lässt - Teil dieses Programms, sondern wird weiter durch Fachabteilung 19A Wasserwirtschaftliche Planung und Siedlungswasserwirtschaft entsprechend den Vorgaben des Wasserbautenförderungsgesetzes betrieben. Gleichwohl wird hierbei - auch aufgrund neuer EU rechtlicher Vorgaben - eine verstärkte Regionalisierung der Absicherung von Siedlungsbeständen durch auf größere Flussabschnitte bezogene Abflussuntersuchungen diskutiert.
Zu § 2: Der Stellungnahme der Gemeinde wird in diesem Punkt gänzlich entsprochen und die Formulierungen des Programms mit den Begrifflichkeiten der Verordnung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft über die Gefahrenzonenpläne harmonisiert. Die angesprochenen wasserwirtschaftlichen Definitionen wie Geringfügigkeit etc. werden an die Formulierungen des Wasserrechts angepasst und weiter präzisiert.
Zu § 3: Diese grundsätzlichen Prioritäten werden in § 4 (Maßnahmen) konkretisiert.
Zu § 4: Die Harmonisierung der Begrifflichkeiten wird durchgeführt. Rückführungen ins Freiland werden durch die Vorgaben des ggst. Programms (siehe Übergangsbestimmungen) durch Wahrung der Rechtsbestände (Flächenwidmungspläne) nicht unmittelbar notwendig. Selbstverständlich bleibt es der Gemeinde unbenommen, in ihrem eigenen Wirkungsbereich, unterstützt durch die übergeordneten Ziele des Programms, Rückwidmungen in gefährdeten Bereichen selbständig zu initiieren.
Zu § 4 Abs. 2: Nach nochmaliger Rücksprache und Akkordierung mit dem forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung wird an der gänzlichen Freihaltung der Roten Gefahrenzone vor neuen Baulandausweisungen festgehalten. Den Forderungen der Gemeinde, dass etwa Arrondierungen durch wasserwirtschaftliche Erfordernisse eingeschränkt werden, ist bereits durch die jetzige Systematik folge geleistet.
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Das öffentliche Interesse an den genannten Erweiterungen ist durch die Festlegung im Regionalen Entwicklungsprogramm dokumentiert. Hier wurde das zentrale Siedlungsgebiet einer Gemeinde als Regionaler Siedlungsschwerpunkt festgelegt und kann daher - unter den genannten wasserwirtschaftlichen Voraussetzungen - weiterentwickelt werden. Damit ist diese Erweiterungsmöglichkeit auch nicht an einige wenige Gemeinden gebunden (nicht zu verwechseln mit den Teilregionalen Versorgungszentren laut REPRO)".
GK SÖLKNER fragt an:
f)   Auffahrt Unterbichl
GK SÖLKNER teilt mit, dass die Auffahrt nach Unterbichl sehr schlecht ist. Er fragt an, ob für das heurige Straßenbauprogramm etwas vorgesehen ist.
Der Bürgermeister berichtet, dass nichts vorgesehen ist. Es ist die Sanierung der Straße von Thal-Eben nach Thal-Steinberg geplant, da diese schlechter ist als nach Unterbichl.
g)  Gehweg Eben Richtung Hardt
GK SÖLKNER teilt mit, da wir den Weg Hochrinner an und für sich verloren haben, sollen mit Dir. Robier, oder, falls der Grund jemand anderem gehört, mit den betroffenen Grundbesitzern in Thal-Eben auf der anderen Seite des Bachlaufes wegen eines Spazierweges Gespräche geführt werden. Es müsste nur die Brücke hergerichtet werden, da diese jetzt sehr gefährlich zu begehen ist.
GR FOTR fragt an:
h)  Schreiben von Dr. Brunner
GR FOTR teilt mit, dass er ein Schreiben von Herrn Dr. Brunner erhalten hat, was auch wahrscheinlich die anderen Fraktionen erhalten haben. Er berichtet, dass die Unterzeichneten den Bürgermeister und den Gemeinderat um Durchführung der beantragten Maßnahmen zur Verkehrssicherheit und Straßenbenennung ersuchen.
Der Bürgermeister teilt mit, dass Herr Dr. Brunner ein Antwortschreiben erhalten hat, dass diese Angelegenheit an den Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur (Straßen - Wege) weitergeleitet wird.
i)   Musikertreffen bei der „Landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof-Hardt"
GR FOTR berichtet, dass im Februar in Grottenhof-Hardt ein Musikantentreffen auf initiative von Herrn Pichler stattgefunden hat. Er fragt an, wie es in Richtung Lustbarkeitsabgabe ausschaut, da es anscheinend einige Unstimmigkeiten gibt.
Der Bürgermeister teilt mit, dass Herr Pichler die Lustbarkeitsabgabe bezahlen muss. Nach dieser Veranstaltung muss erklärt werden, wie viele Karten verkauft wurden. Auf Grund dieser Lustbarkeitsabgabeerklärung wird dann errechnet, was an Lustbarkeitsabgabe zu bezahlen ist.
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i)   Hofdurchfahrt Gruber Martina
GR FOTR fragt an, wie der Stand bezüglich der Hofdurchfahrt Gruber Martina ist. Es wurde schon bei mehreren Sitzungen gesagt, dass es zu Begehungen kommt und dass Herr Mag. Pichler sich die untere Variante anschaut und diese der anderen Variante gegenüber gestellt wird. Er fragt an, ob dies schon erfolgt ist.
Der Bürgermeister teilt mit, dass es zur Südvariante keine positive Stellungnahme geben wird. Es wurden Gespräche mit Herrn Ing. Scherer geführt. Bei dieser Variante sind wir zu steil und dafür gibt es keine Förderung.
Er möchte nochmals ein Gespräch mit Frau Gruber führen, doch momentan will sie überhaupt nichts machen.
GR FOTR fragt, ob das Kreuzungsproblem derzeit auf Eis gelegt ist?
Der Bürgermeister bejaht dies. Es teilt mit, dass er nochmals ein Gespräch mit Frau Gruber führen wird.
Der Bürgermeister berichtet:
k)  Festlegung der GR-Sitzungstermine für 2005
Es werden einstimmig folgende Gemeinderatssitzungstermine für das Jahr 2005 vorgeschlagen:
Mittwoch, 29.06.2005 19.30 Uhr Mittwoch, 05.10.2005 19.30 Uhr Mittwoch, 14.12.2005      19.30 Uhr
1)   Schreiben der Wohnungseigentümer an der Straße zwischen Fuchsloch u. Winkel - Dr. Brunner Der Bürgermeister berichtet, dass am 27.4.2005 ein Schreiben der Wohnungseigentümer an der Straße zwischen Fuchsloch und Winkel, p.A. Dr. Walter Brunner, eingegangen ist. Es betrifft die Straßenbeleuchtung, Temposchwellen und Neubenennung der Ortsbestandsteile und Vergabe neuer Hausnummern.
Der Bürgermeister teilt nochmals mit, dass am 13.5.2005 ein Schreiben an Herrn Dr. Brunner ergangen ist, in dem mitgeteilt wurde, dass diese Angelegenheit an den Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur (Straßen - Wege) weitergeleitet wird.
Die unter den Tagesordnungspunkten 4., 5., 7. und 12. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGB1. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.
Die Abstimmung erfolgte durch Heben der Hand.
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Schluss der Sitzung: 00.30 Uhr (26.5.2005)
Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 28 Seiten „Öffentlicher Teil" und 8 Seiten „Nicht Öffentlicher Teil".
Vorgelesen    -    genehmigt    -    unterschrieben
Thal, am
Schriftführer

Vorsitzender
Schriftführer

Schriftführer
Schriftführer
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